
Speichervertrag

zwischen

Musterfirma
- im Folgenden „Speicherkunde“ genannt - 

und 

dem Speicherbetreiber E.ON Thüringer Energie AG
- im Folgenden „Speicherbetreiber“ genannt -

Präambel
Der Speicherkunde will im Zeitraum vom 01.04.                      6.00 Uhr bis
01.04.                     6.00 Uhr Erdgas im Untergrundspeicher Allmenhausen 
(UGS Allmenhausen) des Speicherbetreibers zwischenlagern. Der Speicher-
betreiber ist im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
(§ 28 EnWG 2005) bereit, Speicherkapazitäten für den Speicherkunden 
vorzuhalten und die Speicherung der vertragsgegenständlichen Erdgasmen-
gen durchzuführen. 

§ 1 Vertragsgegenstand
Speicherkunde und Speicherbetreiber werden die Leistungen nach Maßgabe 
dieses Vertrages erbringen, alle dafür erforderlichen Anlagen und Einrich-
tungen schaffen bzw. bereitstellen und sich hierbei nach besten Kräften 
unterstützen. Im Einzelnen:

1. 	Der Speicherbetreiber wird für den Speicherkunden Kapazität zur Ein-
	 speicherung, Zwischenlagerung und Ausspeicherung von Erdgas vorhal-	
	 ten, vom Speicherkunden nominierte Erdgasmengen ein- bzw. ausspei-		
	 chern sowie die erforderlichen Systemdienstleistungen erbringen. 

2.	 Der Speicherkunde wird die zur Ein- bzw. Ausspeicherung vorgesehenen 	
	 Erdgasmengen nominieren, das Erdgas am festgelegten Übergabepunkt 	
	 an den Speicherbetreiber übergeben und nach Zwischenlagerung am ver-
	 einbarten Ausspeicherpunkt wieder übernehmen. Die vertragsgegen-
	 ständlichen Speicherdienstleistungen und -kapazitäten vergütet der Spei-
	 cherkunde dem Speicherbetreiber nach den Bestimmungen des § 3 dieses 	
	 Vertrages.



§ 2 Speicherkapazitäten
Der Speicherkunde bestellt mit dem Abschluss dieses Vertrages                    
Stück Speicherpakete.

§ 3 Speicherentgelte 
Das Kapazitätsentgelt beträgt                         EUR/Paket, in Summe
                        EUR.

Das Entgelt für eine Ausspeichermengenüberschreitung beträgt                                        
                        EUR/ mN³/h.

Das Entgelt für die Systemdienstleistungen beträgt                       EUR/Jahr.

§ 4 Bestandteile des Vertrages
Die Wesentlichen Geschäftsbedingungen für die Speichernutzung der E.ON 
Thüringer Energie AG sind mit ihrem nach § 28 EnWG jeweils veröffent-
lichten Inhalt wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. Mit seiner Unter-
schrift unter diesem Vertrag bestätigt der Speicherkunde, diese vollständig 
erhalten und deren Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben und damit 
einverstanden zu sein.

Der Speicherbetreiber ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen angemes-
sen anzupassen, insbesondere, sofern und soweit sich dies auf Grund geän-
derter oder neuer gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund vollziehbarer 
kartell – oder regulierungsbehördlicher Entscheidungen erforderlich macht. 
Über vorgesehene Anpassungen der einbezogenen Geschäftsbedingungen 
setzt der Speicherbetreiber den Speicherkunden mit einer Frist von 6 Wo-
chen vor dem vorgesehenen Änderungszeitpunkt schriftlich in Kenntnis. 
Widerspricht der Speicherkunde den mitgeteilten Änderungen nicht inner-
halb einer Frist von 5 Wochen nach Erhalt der Änderungsmitteilung durch 
schriftliche Kündigung dieses Vertrages, gelten die mitgeteilten Änderungen 
als vereinbart. Der Speicherbetreiber wird den Speicherkunden hierauf 
zugleich mit der Änderungsmitteilung ausdrücklich und unmissverständlich 
gesondert hinweisen.

§ 5 Laufzeit
Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und hat eine Laufzeit 
von                                  .

Die vertragsgegenständlichen Speicherkapazitäten stehen dem Speicherkun-
den ab 01.04.                       6.00 Uhr zur Verfügung. 

Der Vertrag endet am 01.04.                       6.00 Uhr.  



§ 6 Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder dessen Anlagen un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden oder eine Lücke enthalten, 
so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragspart-
ner verpflichten sich, an Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren ver-
traglichen Regelung eine solche zulässige und durchführbare Regelung zu 
treffen, die dem vertragsgegenständlichen rechtlichen und wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung nach den zugrun-
de liegenden Interessen der Vertragspartner am nächsten kommt bzw. diese 
Lücke insoweit angemessen ausfüllt.

§ 7 Rechtsnachfolge
Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des 
jeweils anderen Vertragspartners auf einen Dritten übertragen werden. Die 
Zustimmung darf nicht verweigert werden, wenn der Dritte die Gewähr 
dafür bietet, die Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllen zu können. Eine 
Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Rechtsnachfolger des übertra-
genden Vertragspartners ein dem übertragenden Vertragspartner im Sinne 
der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenes Unternehmen ist.

§ 8 Schriftformklausel
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergän-
zungen sowie die Kündigung oder Aufhebung des Vertrages bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Schriftform. Dieses Schriftformerfordernis gilt auch für 
Vereinbarungen bezüglich dieser Schriftformklausel. Kein Vertragspartner 
kann sich auf eine vom Vertrag abweichende tatsächliche Übung berufen, 
solange diese Abweichung nicht schriftlich vertraglich fixiert ist.

Anlage
Wesentliche Geschäftsbedingungen für die Speichernutzung der E.ON Thü-
ringer Energie AG (Stand: 01.06.2007)


